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Rundschreiben 2/1997

Durchführung der Zusatzversorgung von kurzzeitig teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 1.4.1991
hier: Steuerliche Behandlung der nachzuentrichtenden Umlagen

Rundschreiben vom 9.5.1996


Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Abwicklung von „Nachversicherungsfällen“ hat sich gezeigt, daß entgegen von Abschnitt V Nr. 1.1 Buchstabe c der Bekanntmachung des FM BW vom 22.2.1996 für die nachzuentrich​tende Umlage erhebliche Steuern anfallen können. Vor allem in Fällen, in denen die Anspruchs​berechtigten eine Lohnsteuerkarte mit Steuerklasse V vorlegten, ergab sich eine steuerliche Belas​tung in Höhe von 30-35% der nachzuentrichtenden Umlage (Beispiel: nachzuentrichtender Umlagebetrag 8.500 DM – anfallende Steuern 2.700 DM). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesen Fällen für Einkünfte (= nachzuentrichtende Umlage sowie ggf. in dem betreffenden Jahr noch erzieltes Arbeitseinkommen), die den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von jährlich 2.000,00 DM übersteigen, Steuern zu entrichten sind. 
Für Anspruchsberechtigte, für die nach der Lohnsteuerkarte

· Steuerklasse I oder IV zugrundezulegen ist, fallen für die nachzuentrichtende Umlage Steuern an, wenn der Grundfreibetrag und der Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von zusammen 14.000 DM durch das Arbeitseinkommen, das im Jahr der Umlagenachentrichtung erzielt wurde, und die nachzuentrichtende Umlage überschritten wird;

· in Steuerklasse III beläuft sich dieser Grenzbetrag auf ca. 26.000 DM,

· in Steuerklasse II auf ca. 19.000 DM.

Die anfallenden Steuern gehen zu Lasten der Antragstellenden (Abtretung von Versorgungs-
rentenleistungen in entsprechender Höhe). Um für die Anspruchsberechtigten mög​lichst unbillige Ergebnisse hinsichtlich der Höhe der steuerlichen Belastung für die nachzuentrich​tende Umlage zu vermeiden, wird gebeten, uns vor der Abwicklung der Nachversicherung für eine Einzelberatung die Fälle unter näherer Darlegung des Sachverhaltes mitzuteilen, in denen danach mit einer erheblichen Steuerbelastung zu rechnen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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